	EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG

	

	im Sinne des Artikels 3 Buchstabe a) des Gesetzes vom 21. November 1967, Nr. 1185

	für die Ausstellung der Kennkarte BT für Minderjährige

	

	

	Ich, unterfertigte/unterfertigter
	     

	

	geboren in
	     
	am
	     

	

	wohnhaft in
	     

	

	Straße
	     
	Nr.
	     

	

	

	in meiner Eigenschaft als
	 FORMCHECKBOX 
 Vater
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Mutter
	

	

	der Tochter/des Sohnes
	     

	                                        (Vorname, Zuname)

	

	geboren in
	     
	am
	     

	

	bin damit einverstanden, dass die Kennkarte der obgenannten Tochter/des obgenannten Sohnes auch zum Überschreiten der Staatsgrenze gültig ist.


	

	Datum
	     
	
	
	

	

	

	Unterschrift

	

	
	
	

	

	

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	

	Mitteilung gemäß Artikel 13 des 
Legislativdekrets vom 30. Juni 2003, Nr. 196

	

	Rechtsinhaber der Daten ist die Autonome Provinz Bozen-Südtirol. Die angegebenen Daten werden von der Landesverwaltung, auch in elektronischer Form, für die Ausstellung der Kennkarte BT im Sinne des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 28. Juli 1967, Nr. 851 verarbeitet. Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist der Abteilungsdirektor des Deutschen Schulamtes.
Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Bei Verweigerung der erforderlichen Daten kann der Antrag nicht bearbeitet werden.

Die Nummer, das Ausstellungsdatum und der Name der Inhaberin bzw. des Inhabers der Kennkarte werden für die Jahresabrechnung an das Provinziale Rechnungsamt des Staates übermittelt. 

Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller erhält auf Anfrage gemäß Artikel 7-10 des Legislativdekrets Nr. 196/2003 Zugang zu ihren bzw. seinen Daten, Auszüge und Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen.


